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Das Kreisblatt erscheint Freitagsz es kostet

m den Monat bei der Post 0,50 Reich-mark

 

Postschecklontem

Meisrechnungsamt Breslau Nr. 3180
Kreis-Sparkasse Breslau Nr. 3181

 

Nr. 28

J-u"l)altsverzeichnis:

gemeiuden 6. 96. w Beurlaubung Schulrat Beher-Oels S. 96.
—- Verhütnng von Waldbränden S. 96. —- Ordnung über die-
Erhebung von Gebühreu bei Prüfungen durch das Gemeinde-.

 

 

Das, 12. Juli 1935

Umsatzsteueranteile der Land-ipriifungsamt Lels S 913.

 

Jnserate werden bis Donnerstag mittag is
der Geschäftsstelle angenommen. —- Preis für
die oiergespaltene Millimeterzeile 6 Reichspsennige

Zurzeit ist Preisliste Nr. 2 gültig

Druck und Verlag
U. Ludwigg Buchdruckerei Nothe & Volitl

' in Oels

73. Jahrgang

—-— Bausachiverständige 6. 97. —-

Sammlungsverbot S. 97. ——- Sauunluug S. 97. —- Bekannt-
machungeu anderer Behörden

 

Sparen hat doppelten Wert
Kreissparkasse Oels

Hauptstelle Oel-s, Kronprinzenstraße (Kreishaus) —- Zweigstelle Julinsburg, Ring (Nathaus)
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Amtlirher Teil
Bekanntmachnngen des Landrnts

O e l s , den 4. Juli 1935.

Umsatzsteueranteile der Landgesmeiudem

Aus der .1.--—3. Umsatzsteuerüberroeisung 1935 (1.-——3. Us. für
April bis Juni) kommen zur Verteilung:

je Einheit des Umsatzsteuerschlüssels 11,1j)15(‘)+6‚3134+9,066

:.: 24, 496 Rpf.
Der Berechnung der durch die Kreiskomuuiualkasse zur Aus-

zahlung gelangenden Beträge liegt vorläufig derim Kreis-
blatt vom »23. November 1934 auf Seite 143 abgedruckte Ver-
teilungsschlüssel für 1934 zugrunde

Der Vorsitzende des Kreisausfchusses.

L. l. 300. Oele-, den« 9. Juli 1935Y
Der Kreisschulrat Beher ist für die Zeit vom «10. Juli

1.935 bis 6. August 1935 beurlaubt. Vertreter ist der komm.

Kreisschnlrat Malchaßek in Namslau. "

Qels , den 1(). Juli 1.935.

Verhütung von Waldbränden.

Die vom Herrn eRsichsforstmeister und preußischen Landes-
forstmeister erlassene Bekanntmachung vom 2. Mai 1935 über
sVevhütung von Waldbränden ist als Sonderbeilage zum Re-
gierungsamtsblatt Nr. 25 vom 22. Juni 1935 veröffentlicht
worden.
Ich weise die Ortspolizeibehörden und Geudarmeriebeamten

auf die Bekanntmachmig besonders hin.

L. l. 3854.

-———‘

l«·. lV. 723. Oels, den 5. Juli 1935.

Gemäß § 126 des Gemeindefinanzgesetzes vom 15. Dezember
1933 ((5)6. 6. 422) und § 4 des Kreis- und Provinzialabgabew
gesetzes vom 23. April 1906 (-GS. S. 159) in Verbindung mit
Artikel I § 1 Abs. .1. des Gesetzes über die Uebertragung von Zu-
ständigkeiten der ' Kreista e auf die
17. Juli 1933 ((556. 6. 25 ) wird folgende  Kreisansschüsse vom

Ordnung
über die Erhebung von Gebühren für die Durchsührun
von Priifuugen durch das Gemeindeprüfungsamt beim

Kreise Oels erlassen:

§ J.
(‚1.) Die Gemeinden und Gemeinde(Gesamtschul)verbände

haben zur Deckung der gesamten Ausgaben an Reise-kosten bei
Durchführung der Ordnungsprüfuugen nnd unvermuteten
Kassen- und Vorratsprüfungen Gebühren zu entrichten.

(2) Als Gebühr wird für jeden Arbeitstag, den ein Beamter
oder Angestellter des Gemeindeprüfuugsamtes bei der Ge-
meinde oder dem Gemeinde(Gesamtschnl)verbande aus Anlaß
dieser Prüfungen verbringt, ein für alle Gemeinden und Ge-
meindecGesamtschuOverbäude gleicher Satz erhoben, den der
Regierungspräsident auf Vorschlag des Landrates festsetzt. Der
Gebührensatz ist so zu bemessen, daß durch die aufkommendsen
Gebühren die gesamten Ausgaben für die bei Durchführung
dieser Prüfunsgen eutstehenden Reisekosten gedeckt werden; er ist
im Kreisblatt bekanutzugeben

’ (3) Die Gebühr (A’bsatz 2) wird auch für Prüfungen der Ge-
meinden und der Gemeinde(Gesamtschu·l)verbände erhoben, die
am Amtssitz des zuständigen Gemeindeprüfungsamtes ihren
Sitz haben. ,

§ 2. «
Werden bei Prüfungen gemäß § ’1 Abs. 1 in besonders

schwierigen Fällen durch den Minister des Innern oder mit
Genehmigung des Ministers des Junern sonstige Prüfer und
Prüfungsstellen in Anspruch genommen, so wird außerdem
eine Gebühr iu der Höhe der Bergütungeu erhaben, die für die
Prüfer oder Prüfungsstellen entstanden sind., .3

h Die sgrüfungsgebühr wird·voin Landrat festgesetzt. Sie ist
innerha 14 Tagen nach Aufforderung an die Kreis-kommnnal-

1kasse in Oels zu zahlen.
§ 4.

Ein Rechtsmittel gegen die Festsetzung der Gebühr findet
nicht statt. .
Oels, den 26. September 1934.

Der Kreisausfehuß des Kreises.
gej. Dr. Maske-.
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Vorstehende Gebührenorduung des Laiidkreises Qels vom
26. 9. 1934 wird hiermit bis zum-- 31. März 1936 genehmigt mit
der Maßgabe, daß sie mit dem 1.. 1.0. 1934 in Kraft tritt. Auf
Antrag kann die Genehmigung vor Ablaiif,"der Frist verlängert
werden. " - ‑ . ' _ - — .
Bresla u , den 28. Juni 1935.

Der Regiserungspräsident.
Gemeindepriif-ungs.amt.

«- JniAuftrage: gez. Unterschrift.
r

(Sie-gel) « «
G. P.I A; .——a—-
—

 

K. 3. .
V·eröffentlicht.

Der Gebührensatz, der nach § .1 Abs. 2
erhoben werden darf, ist auf 10 RM.
festgesetzt worden.

L. I. 4328. O e I s. den 10. Juli 1935.

Betr. Sachverständige für das Verfahren bei Unterfagnng
des Baugewerbes im Regierungsbezirk Breslan.

AlsSachverstäudige für das Verfahren lbei Untersagungdes
Betriebes des Bau ewerbes im Reaieruu sbe«irk Breslan ge-

n i - - g « »O g O. .

maß H 35 Absatz 5 der Reichsgewerbeordnuug sind:

fiir jeden Arbeitstag
zehn Reichsinark —-

der Ratsbaumeister Aruold Nitsch in Breslau,. Wörther
Straße 17/23,

der Ratsbaumeister Paul Nerlich in Breslau, Vorwerk-
straße 1.5, «

der Ratsbauuieister Gustav .stseiifelder in Breslau, Mon-
hauptstraße 20,

der Maurermeister Alfred Weber in Breslau, Vrüderstr 43,
der Bsauiueister Rudolf Riedel in Tschechnitz, «
der Maurermeister Georg Klatt in Reicheiibach (Euleugeb-),
der Bauineister Wilhelm Kahnianu in Bad-Salzbrnnu,

Untere lBahnhofstrasze .1.,
mit der Maßgabe vom Herrn Regierungspräsidenteu in Bres-
lau ernannt worden, daß, soweit es sich um die Untersagung
shandwerksmäßiger Banbetriebe handelt, einer von ihnen neben
dem Leiter des örtlich zuständigen Staats-Hochbauamtes gut-
achtlich zu hören ist.

um. l .

I

7

Opferbereitschag für das Winterhilfswerk 1935/1936 zwingt
dazu, bis zum eginn des Winterhilfswerks eine Sammelpause
eintreten zu lasse . 2’ « .‑°

Jch ordne daher an, bei? in der Zeit svom 1. Juli bis
30. September 1935 keine ö fentlichen Samnilungen auf Stra-
ßen und öffentlichen Plätzeii,oder von Haus zu Haus statt-
finfden dürfen. Erteilte Genehmignngeii werden hiermit wider-
ru en. '

.«.- - '- Ueber die Behandlung der Genehmigungsanträge für Samm-
lungen und sammlunsgsähnliche Veranstaltungen nach dem 30.
September 1935 ergeht besonderer Erlaß. ,

Der Reichs- nnd Pireußisehe Minister des Innern
gez. Dr. F rief.

1.. l. 4049. ) O els, den 3. Juli 1935

Vorstehenden Erlaß bringe ich hiermit zur Kenntnis

 

l«. I. 4295. O«el.s, deu .11. Juli 1.935.

Sammlung.

Der Reichs- und preuß. Minister des Jnnern hat auf Grund-
sdes § 1. des Sammlungsgesetzes vom 5. November 1.934 {—
!RGBl. I S. 1086 — und der hieuzu ergangenen Durchfüh-
rmigsverordnung vom 14. Dezember 1935 REGIBL PS 1250
— unter Vorbehalt jeder-zeitigen Widerrufs dein Oberlinhaus
in Nowawes die Genehmigung zur Sammlung von Geldspen-
den durch Versaud von Wserbeschreiben an solche Personen er-
teilt, bei denen ein Interesse für die Auf-gaben der Oberliu-

 
 

zanstalten vorausgesetzt werden kann, für das ganze Reichs--
lgebiet bis zum 30. September 1935.

_ Ju den Werbeschreiben ist auf diesen Genehmiinugsbescheid
Bezug zu nehmen.

O els, den .11. Juli 1935.

Sammlung!

Der Reichs- und preußische Minister des Juuern
—-— V. W. 6105/30. 3 --«— That unter Vorbehalt jederzeitigeu
Widerrufs dem Martin-Luther-"Bund.in Erlangen die Geneh- Die Auswahl unter diesen Sachverständigen bleibt den Un-

tersagunsgsbehorden überlassen.
» Die«vorgeua·nnten Sachverständigen treten an Stelle derl
in "meiner Kreisblattverfiignng vom 9. 10. 1931 S. 175 au-
gefuhrten Personen.

Be rlin, den 2l), Juni 1935

Sammlungsverbot

Die starke Belastung der Volksgenossen mit Beitragsleistun-
gen aller Art sowie die bevorstehende Inanspruchnahme ihrer  

inigung zur Sammlung von Geldspendeu zugunsten seiner Be-
strebungen durch Versaud von Werbesschreibeu an solche Per-
sonen erteilt, bei denen ein Juteresse für die Ausgaben des
Bundes vorausgesetzt werden "kaiiii, für das ganze Reichsgebiet
bis zum 30. September 1935.
Der Sammlungsertrag darf nur für «kirchlich-ki.ilturelle

Zwecke nicht aber für wohltätige lZwecke Verwendung finden.
Jn den Werbeschreiben ist auf diesen Genehmigungsbescheid

Bezug zu nehmen.

Der Landrat
Dr. Mahle.

Bekanntmachungen

Oels, den 4. Juli 1935. I
Wegen _ Einberufung zu einem «Kursus wird mich vom

7. Juli bis 28. Juli 1s935 der Hegeringleiter Herr Ackermann,
Wiesegrade, vertreten. _ -

Der Kreisjägermeifter.
Kalau vom Hofe.

 

B o g s ch ü h, den 6. Juli 1935.

Die R o t la u ff e u ch e unter dem Schweinebestande des
Bauern Adolf Bache in Bogschütz Nr. 23 ist erloschen;
Sperre ist aufgehoben

Der Amtsvorfteher als Ortspolizeibehörde

K i lg a s.

Großgrabeu, den 9. Juli .1935.

In deni Schweinebestande des Landwirts B a b a in Groß-
gra en-Win«kelmühle,ist R o t la nf tierärztlich festgestellt Des-  infektion und Stallsperre sind angeordnet.

anderer Behörden

« Der R o tla uf im Schweiiiebestande des Landwirts
L aß o v sky in Großgrasben ist e r l o s ch e n. Die Stallsperre
ist aufgehoben.

Der Amtsvorfteher als Ortspolizeibehörde
St e r n.

 

K u n e r s d o r f ‚ den 10. Juli 1935.

Unter dem Schweinebestande des Bauern Paul Lehnert
in Klein-Oels ist Rsotlauf ausgebrochen Stallsperre
und Desinfektion sind angeordnet. ·

Der Amtsvorfteher als Ortspolizeibehörde
Ga st.

‚._w“-.. .. ·-

Dörnsdorf, den 10. Juli 1935.

Der R o t l a us unter dem Schweinebestande des Landwirts.
Gustav Hiller in Dorndors ist erloschen. Desinfektion
ist erfolgt, die Stallsperre aufgehoben-

Der Amtsvorfteher als Ortspolizeibehörde
sR e i p r i ch.
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Breslau-Krietern, den 9. Juli l935»

Wetterbericht des Reichswetterdiewstes.

Ausgabeort: Breslau-Krietern.
Ausgegeben am 9. Juli 1935.

(Nachdruck auch mit Quellenangabe verboten!)

Nach sehr heißer Witterun- kam es bereits in der ersten
Juliiwoche unter verbreiteten eswittern zu einem durchgreifen-
den- Wetterumschlag, besonders in »der Zeit vom 4.—-——6. Juli
stellten sich wiederholt kräftige Resgenfälle ein und die nachfol-
genden Tage verliefen verhältnismäßig kühl. ·
Die Großwetterlage zeigt zu Beginn der 2. Jsulitvoche erneut

eine Beruhigtmsg Bei vielfach- aufheiterndem Wetter wird
die Erwärmung weitere Fortschritte machen. In der zweiten
Wlochenhälfte und besonders in der dritten Juli-woche wird der
Witterungscharakter wieder unbeständiiger und mit dem häufi-
gen Auftreten svon Gewittern nnd zum Teil stärkeren Gewitter-
regen ist zu rechnen.

 ._ - ._-. » ...-«—-—.—u..— __..___-__. ......‚ _ «--.-..-.

Bekanntmachung
Infolge des großen Geburtenzuwachseg und der damit im Zusammen-

hange stehenden starken Inanspruchnahme der Kassenmittel mußten durch
einen ll. Nachtrag zur Kassensatzung oom 27. 6. 1935 die Beiträge zur
Krankenversicherung mit Wirkung vom 1. Juli 1935 von 5 v. H. auf
6,5 v. H. (für Versicherte mit beschränktem Krankengeldanspruch nach § 189
NVQ von 4 auf 5.5 o. H.) des Grundlohns erhöht und die freiwilligen
Mehrleistungen aufgehoben werben. Als Stillgeld-Höchstbetrag für Ver-
sicherte wurden gemäß § 195a Abs. l Ziffer 4 NVO. 50 Nos. täglich
festgesetzt. Ferner ist die« Satzung dem jetzigen Nekhtgzustande hinsichtlich
bes Führergrundsatzes (Kassenleiter und Beirat) angepaßt warben. Der
Satzung-nachtrag hat unterm 3. 7. 1935 —- R. B. 384/35 —- die
Genehmigung bes Oberversicherunggamteg in Breglau gesunden imb kann
während der Dienststunden in den Kassenräumen eingesehen werben.

Oels, den 6. Juli l935.

Der Leiter
der Allgemeinen Ortstranlenkasse für den Kreis Oel-.

Schulz-
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Die beiden Kreise
sind aufsallend verschieden.

Einen solch an allenden Unter-
schied wird Ihr undenireii auf-
weilen, wenn Sie die Spalten
unserer Zeitung fiir geschäftliche
Zwecke auswerten! Auch kleine
Anzeigen haben große Werbe-
lrast in der

- Lokomotive an der Oder«   
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Berantwortlich für den Textteil O

O Kreisoberinspektor A l f r e d S ch u l z; für Anzeigeni: G u st a v S ch o lz
D. A. 2. Vierteljahr 1935 371.


